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Vorwort 

Die Staatshaftung in den Beleihungstatbeständen ist trotz der großen prakti-
schen und theoretischen Bedeutung dieser Nahtstelle zwischen öffentlichem und 
Privatrecht bisher nicht vertieft  behandelt worden. Diese Lücke versucht die 
vorliegende Arbeit zu schließen. Daneben zeigt sie neue Lösungsansätze für 
aktuelle Probleme des Staatshaftungsrechts auf. 

Die Arbeit wurde von der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximi l ians-
Universität München im Sommersemester 1991 als Dissertation angenommen. 
Sie wurde von Herrn Professor  Dr. Peter Lerche betreut. Ihm danke ich sehr 
herzlich für seine stets wohlwollende und freundliche Förderung. 

Für den Druck habe ich die Dissertation an einigen Stellen ergänzt und auf 
den Stand vom 15. Oktober 1991 gebracht; somit konnten auch die bis dahin 
erschienenen Veröffentlichungen  zu der in den neuen Bundesländern im Staats-
haftungsrecht geltenden Rechtslage noch eingearbeitet werden. Die Anregungen 
von Herrn Professor  Dr. Peter Lerche und des Zweitgutachters, Herrn Professor 
Dr. Hans-Ullr ich Gallwas, dem hier ebenfalls gedankt sei, habe ich gerne aufge-
nommen. 

Mein besonderer Dank gi l t auch Herrn Professor  Norbert Simon für die freund-
liche Aufnahme der Arbeit in die Schriftenreihe  zum Öffentlichen  Recht. 

November 1991 

Walter  Frenz 
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Einleitung 

Die Staatshaftung beim Fehlverhalten Beliehener — ein Widerspruch in sich? 
Soll dieses Rechtssubjekt des Privatrechts allein deshalb, wei l ihm von einer 
öffentlich-rechtlichen  Körperschaft  staatliche Funktionen übertragen werden, ei-
nen Staatshaftungsanspruch gem. § 839 BGB, Art. 34 GG bzw. § 1 DDR-StHG 1 

begründen, ja soll es wegen dieses Anspruchs vom Geschädigten gar verklagt 
werden können? A u f diese bis in die Gegenwart aktuell gebliebene Fragestellung2 

versucht die vorliegende Arbeit eine Antwort zu geben. 

M i t diesem Thema befindet man sich zum einen im Zentrum der grundsätzli-
chen Problematik des Beliehenen: Einerseits hat ihm eine öffentlich-rechtliche 
Körperschaft  staatliche Funktionen übertragen. Andererseits bleibt er Person des 
Privatrechts 3. Bevor auf die Staatshaftung selbst eingegangen werden kann, muß 
erst dieser in dem Beliehenen verkörperte Gegensatz mit den sich daraus ergeben-
den Konsequenzen geklärt werden. Der Beliehene hat denn auch schon sehr v ie l 
Aufmerksamkeit  erweckt: Zahlreiche Werke haben sich bereits mi t ihm auseinan-
dergesetzt4. Haftungsfragen  wurden allerdings meist5 — wenn überhaupt — nur 
am Rande behandelt6, und dies, obgleich gerade sie unter den mit dem Beliehenen 
zusammenhängenden Problemkreisen für die Praxis eine sehr große Bedeutung 

1 Gesetz zur Regelung der Staatshaftung in der Deutschen Demokratischen Republik 
— DDR-Staatshaftungsgesetz (DDR-StHG) — v. 12.5.1969 (GBl. DDR IS. 34), zuletzt 
geändert durch Gesetz v. 14.12.1988 (GBl. DDR I S. 329), i. d. F. von Anlage I I Kapitel 
I I I Sachgebiet Β Abschnitt I I I des Vertrages v. 31.8.1990 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der 
Einheit Deutschlands — Einigungsvertrag / EinigungsV — (BGBl. I I S. 889 ff.). 

2 Siehe OLG Köln, Urt. v. 16.12.1988, NJW 1988, 2065 zur Haftung für ein Fehlver-
halten des Sachverständigen beim Technischen Überwachungsverein. 

3 Bansch, Beleihung, S. 42. 
4 Als sich (fast) ausschließlich mit diesem Thema beschäftigende Monographien seien 

besonders hervorgehoben: Steiner, Öffentliche  Verwaltung; Frantzen, Der Beliehene 
Unternehmer; Mennacher, Beliehene Private; Michaelis, Der Beliehene; Terrahe, Belei-
hung; neuerdings Stuible-Treder, Der Beliehene. Von den themenübergreifenden  Arbei-
ten seien vor allem erwähnt: v. Heimburg, Verwaltungsaufgaben, S. 30 ff.;  Huber, Wirt-
schaftsverwaltungsrecht I, S. 535 ff.;  Ossenbühl, Gallwas, VVDStRL 29, 137 ff.;  Vogel, 
Wirtschaftseinheiten, S. 46 ff.; Wolff / Βachof/Stober,  Verwaltungsrecht II, § 104. 

5 Ausführlich soweit ersichtlich nur Kühlhorn, Haftung, S. 53 ff.;  Michaelis, S. 200 ff. 
6 Siehe etwa Frantzen, Der Beliehene Unternehmer, S. 118 f.; Mennacher, Beliehene 

Private, S. 166 f. Aus der Literatur zum Staatshaftungsrecht siehe neben den Kommenta-
ren v. a. Ossenbühl, Staatshaftungsrecht,  S. 15 ff. 

2* 
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haben, so insbesondere im Bereich der Fahrzeugüberwachung 7. Dies belegen die 
dazu ergangenen Gerichtsentscheidungen8. 

Zum anderen berührt das Problem der „Staatshaftung beim Fehlverhalten 
Beliehener" die zahlreichen Fragen, die mi t dem Staatshaftungsrecht zusammen-
hängen, „einer Materie mi t esoterischem Charakter", in der sich auch Spezialisten 
nur noch mit Mühe zurechtfinden können und die sich zu einer „Geheimwissen-
schaft" entwickelt9 . Auch auf diese grundsätzlichen Fragen im Rahmen des 
Staatshaftungsanspruchs ist einzugehen, sofern sie von Bedeutung für das Thema 
dieser Arbeit sind: so insbesondere, ob es sich um eine unmittelbare oder mittelba-
re Staatshaftung handelt, die etwa auch einen Anspruch auf Naturalrestitution 
ermöglicht, inwieweit Privatrechtssubjekte durch ihr Fehlverhalten einen Staats-
haftungsanspruch auslösen können und ob eine Inanspruchnahme dieses Perso-
nenkreises durch den Geschädigten möglich ist. 

Erst dann gelangt man zum Schnittpunkt der beiden Problemkreise: Kann das 
Fehlverhalten des Beliehenen einen Staatshaftungsanspruch begründen, und vor 
allem: Wen trifft  die dadurch begründete Haftung: den Beliehenen selbst als 
Träger staatlicher Funktionen, wenngleich Privatrechtssubjekt? Oder steht die 
öffentlich-rechtliche  Körperschaft,  die diese Funktionen übertragen hat bzw. die 
den Beliehenen als Aufsichtsbehörde kontrolliert, weiterhin in der Pflicht, trägt 
sie also trotz der Übertragung dem Bürger gegenüber die haftungsrechtliche 
Verantwortlichkeit? Und wenn ja: primär oder subsidiär? 

Damit ergibt sich folgendes Vorgehen: Nach Klärung der Grundlagen im 
Hinbl ick auf den Beliehenen (Tei l I ) werden allgemeine Rückschlüsse aus seinem 
Wesen und den sich daraus ergebenden Konsequenzen auf seine Haftung gezogen 
(Teil I I) . Dann werden die für die Untersuchung der Staatshaftung in den Belei-
hungstatbeständen notwendigen Grundlagen im Staatshaftungsrecht geschaffen 
(Tei l I I I ) . Daran anschließend wird untersucht, inwieweit ein Fehlverhalten des 
Beliehenen einen Staatshaftungsanspruch begründen kann und wer für diesen 
Anspruch dem Geschädigten gegenüber aufzukommen hat, und zwar zunächst 
gem. § 839 BGB, Art. 34 GG (Teil IV) , anschließend gem. § 1 DDR-StHG 
(Tei l V) . 

7 Sofern man mit der h. M. die Technischen Überwachungsvereine als Beliehene 
anerkennt (siehe dazu Teil I § 3 D). 

8 Siehe insbes. BGHZ 36, 193 (Schiedsmann); 49, 108 (Kraftfahrsachverständige). 
9 Ossenbühl, Neuere Entwicklungen im Staatshaftungsrecht,  S. 5. 



Teil I 

Grundlagen 

Zuerst sollen der sehr umstrittene Begrif f  des Beliehenen definiert  (§ 1), dann 
auf dieser Basis die möglichen Adressaten festgelegt (§ 2) und schließlich die 
sich aus diesen beiden Komponenten ergebenden Fallgruppen entsprechend den 
haftungsrechtlich bedeutsamen Merkmalen kategorisiert werden (§ 3). 

§ 1 Definition des Beliehenen 

Zunächst ist zu klären, ob der Begrif f  des „Beliehenen" als solcher Hinweise 
für eine Definit ion gibt. 

Viel fach 1 wurde auch die Bezeichnung „beliehener Unternehmer" verwendet. 
Dieser Begriff  ist allerdings mißverständlich, da die Beleihungsadressaten nicht 
immer Unternehmer im ökonomischen Sinne sind2 . Daher wi rd hier der Begrif f 
„Beliehene" gebraucht. 

Dieser Begrif f  impliziert, daß dem darunter fallenden Rechtssubjekt etwas 
übertragen wird, was es vorher noch nicht hatte3. Seine Ähnlichkeit mit dem 
Begriff  „Leihe" aus derselben Wortfamil ie deutet darauf hin, daß es sich um 
etwas handelt, das der Beleihende nicht aufgibt 4 , sondern dem „Beliehenen" 
wieder genommen werden kann, ihm also leihweise zur Verfügung gestellt ist, 
ohne daß es etwas sein muß, was er nicht ohne Übertragung erhalten kann — 
wie auch in der zivilrechtlichen Leihe. Im Unterschied zu dieser nimmt eine 
Beleihung freil ich nur der Staat oder ein sonstiger Hoheitsträger vor. Diese 
Eingrenzung legt nahe, daß es sich um etwas handelt, was nur diese verleihen 
können, was also ausschließlich ihnen vorbehalten ist5 . Dieses dem Staat Vorbe-
haltene kommt als Gegenstand der Beleihung in Betracht. Über das, was genau 
darunter zu verstehen ist6 , entzündete sich eine heftige Diskussion. 

1 Siehe etwa Badura, Verwaltungsmonopol, S. 250; Huber, Wirtschaftsverwaltungs-
recht I, S. 535 ff.;  Frantzen, Der Beliehene Unternehmer. 

2 Herzog / Pietzner, Evangelisches Staatslexikon, 2. Aufl., Sp. 170; siehe auch Steiner, 
Öffentliche  Verwaltung, S. 33 f. 

3 Hierüber besteht allgemein Einigkeit, vgl. Backherms, DIN, S. 11. 
4 Michaelis, Der Beliehene, S. 13. 
5 Vgl. Steiner, Öffentliche  Verwaltung, S. 56 f. 
6 Darüber sagt der Begriff  „Beleihung" selbst nichts aus (vgl. Terrahe, Beleihung, 

S. 52). 


